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Zusammenfassung 
Im Zuge der Neuregelung des Bundesnaturschutzgesetzes zum 01. 
März 2010 verweist der Gesetzgeber im Rahmen der Regelungen für 
Zoos und Tiergehege auf ein notwendiges schriftliches Programm zur 
tierärztlichen Vorbeugung, Behandlung und Ernährung von Tieren in 
betreffenden Einrichtungen. Hiervon betroffen sind alle Greifvogelhal-
tungen, unabhängig davon, ob sie kommerziell oder privat betrieben 
werden. Als Folge der Novellierung ist also eine tierärztliche Bestands-
betreuung aller Greifvogelhaltungen zwingend notwendig. Nachfol-
gend werden kurz die gesetzlichen Grundlagen vorgestellt und Emp-
fehlungen für eine tierärztliche Bestandsbetreuung von Greifvogelhal-
tungen gegeben. Hierbei erfolgt zunächst eine Risikobewertung der 
verschiedenen Greifvogelhaltungen (Beizvögel, Ausstellungen, Zucht-
bestände, Wildvogelrehabilitationen), an denen sich das tierärztliche 
Programm orientieren sollte. Dem schließen sich Erläuterungen zu an-
amnestischen Erhebungen, Arbeitsabläufen, Futter, Quarantäne, Rei-
nigungs- und Desinfektionstätigkeiten sowie zu weiteren prophylakti-
schen Maßnahmen an. Da auch die Haltung und damit die Größe sowie 
Ausstattung und Einrichtung von Volieren eine wichtige Voraussetzung 
für die Vogelgesundheit und somit für eine artgemäße und tierschutz-
gerechte Unterbringung und Betreuung ist, werden auch diesbezügli-
che Aspekte aufgeführt. Damit ist der Tierarzt in der Lage, diese zukünf-
tig zu bewerten und die Ergebnisse in die Bestandsbetreuung einfließen 
zu lassen. 
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Summary 
Legislation from a new regulation of the Federal Nature Conservation 
Act that became effective on March 1, 2010 requires a written program 
for veterinary prophylaxis, treatment and nutrition for zoo and animal 
collections. As a result of this act, veterinary care is now obligatory for 
all captive birds of prey kept within either private or commercial collec-
tions, independent on the number of birds involved. The legal require-
ments of the Act will shortly be introduced and recommendations for 
the veterinary care of bird of prey collections are provided. Firstly, risk 
assessment of different husbandry systems (falconry birds, show birds, 
breeding stock, rehabilitation) is performed and veterinary care pro-
grams are provided based upon these assessments. Additionally, in-
structions for anamnestic ascertainments, work flow, feeding, quaran-
tine, cleaning and disinfection procedures as well as prophylactic 
measures such as vaccination are provided. As husbandry, in particular 
the size and equipment of cages is important for the health and welfare 
of the birds, species specific housing, care and protection measures are 
also discussed. Veterinarians will be able to refer to these guidelines 
and can use them in the future for collection management. 

Recommendations for the veterinary care and assessment of bird of prey col-
lections 
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1. Einleitung 

1.1 Gesetzliche Grundlage 

Mit der Neuregelung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatschG) 
zum 1. März 2010 (6) hat der Gesetzgeber umfassende vollzugs-
fähige Vollregelungen zur bundesweiten Rechtsvereinheitlichung 

im Bereich des Naturschutzrechts geschaffen. Die Vorschriften des 
Kapitels 5 „Schutz der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten, ihrer 
Lebensstätten und Biotope“ dienen dabei dem Zweck, einen we-
sentlichen Beitrag zur dauerhaften Sicherung der biologischen 
Vielfalt zu leisten. Mit der Umsetzung der so genannten Zooricht-
linie in § 42 BNatschG hat der Normgeber neben den Vorschriften 
über Tiergehege in § 43 BNatschG für die Betreiber von Zoos und 
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Tiergehegen in § 42 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 BNatSchG Pflichten vorgege-
ben, die die tierschutzgerechte Haltung, die Tierpflege, Vorkehrun-
gen gegen das Entweichen von Tieren und das Eindringen von 
Schadorganismen sowie die Beachtung des Tier- und Artenschut-
zes betreffen. Gemäß § 42 Abs. 3 Nr. 2 BNatschG sind Zoos so zu 
errichten und betreiben, dass: Zitat „die Pflege der Tiere auf der 
Grundlage eines dem Stand der guten veterinärmedizinischen Praxis 
entsprechenden schriftlichen Programms zur tierärztlichen Vorbeu-
gung und Behandlung sowie zur Ernährung“ erfolgt. Entsprechen-
des gilt für die Errichtung und das Betreiben von Tiergehegen 
(§ 43, Abs. 3 Nr. 2 BNatschG). Unter diese Regelung fallen somit 
sämtliche Greifvogelhaltungen unabhängig vom damit verfolgten 
Zweck (kommerzielle und private Haltung). Zwangsläufig werden 
dadurch Anfragen zur tierärztlichen Bestandsbetreuung von 
Greifvogelbeständen zukünftig zunehmen. Im Folgenden sollen 
Empfehlungen für die Betreuung und Haltung von Greifvögeln ge-
geben werden, um hier sowohl dem betreuenden Tierarzt als auch 
dem tierärztlichen Behördenvertreter zur Überwachung der Vor-
schriften Hilfestellungen zu geben. 

1. 1 Haltung von Greifvögeln in Gefangenschaft 

Der Gesetzgeber verfolgt mit der Gesetzesnovelle eine tierschutz-
gerechte Haltung der Greifvögel in Menschenobhut. Neben den 
biologischen Bedürfnissen der Tiere sind hierbei auch tiermedizi-
nische Überlegungen mit einzubeziehen, um Schmerzen, Leiden 
oder Schäden von den gehaltenen Tieren fern zu halten und deren 
Wohlbefinden zu fördern (§ 1 TschG) (7). Um Empfehlungen zur 
Haltung von Greifvögeln definieren zu können, müssen daher ne-
ben tiermedizinischen Kenntnissen und Erfahrungen grundsätz -
liche Überlegungen zur Tierhaltung von Greifvögeln und weitere 
Gesetze, wie z. B. das Tierschutzgesetz, berücksichtigt werden. 

Paragraph 1 des Tierschutzgesetzes (7) legt fest, dass niemand – 
ohne vernünftigen Grund – einem Tier Schmerzen, Leiden oder 
Schäden zufügen darf, sondern jeder das Wohlbefinden des Tieres 
zu schützen hat. 

Gemäß § 2 Tierschutzgesetz muss deshalb, wer ein Tier hält, be-
treut oder zu betreuen hat, das Tier seiner Art und seinen Bedürf-
nissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und verhal-
tensgerecht unterbringen. Er darf die Möglichkeit des Tieres zu 
artgemäßer Bewegung nicht so einschränken, dass ihm Schmerzen 
oder vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden, und 
muss über die für eine verhaltensgerechte Unterbringung des Tie-
res erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. 

Wie kann man feststellen, ob eine konkrete Haltung diese Vor-
schriften erfüllt? Für eine art- und tierschutzgerechte Haltung dür-
fen die Verhältnisse in freier Natur nicht als Maßstab herangezogen 
werden. Sterblichkeitsraten in freier Wildbahn im ersten Lebens-
jahr von 40% beim Habicht (Accipiter gentilis) oder 50–70% beim 
Sperber (Accipiter nisus) (32) wären bei der Haltung in mensch-
licher Obhut keineswegs tolerierbar. Der Tierhalter muss also nicht 
die Natur imitieren, vielmehr können und müssen für Tiere in 
Menschenhand weitaus bessere Lebensbedingungen als in freier 

Wildbahn bereitgestellt werden. Ein tiergerechtes Haltungssystem 
muss auch keineswegs natürlich aussehen, um verhaltensauslö -
sende Reize bieten zu können (42). 

Nach Tschanz et al. (41) ist eine Haltung tiergerecht, wenn dem 
Individuum Bedarfsdeckung und Schadensvermeidung gelingen. 
Dieses Bedarfsdeckungs- und Schadensvermeidungskonzept be-
rücksichtigt Abweichungen von der Norm des Typus auf ethologi-
schem, morphologischem und physiologischem Gebiet. 

Bezüglich der Haltung von Greifvögeln bedeutet das: Zunächst 
muss auf drei – zwar miteinander verwobenen, aber auch von-
einander getrennten – Ebenen für die Tiere Sorge getragen werden: 
● durch die Ernährung, 
● durch die Pflege und  
● durch die Haltung. 
 
Bei der Ernährung, aber auch bei der Haltung sind teils große art-
spezifische Unterschiede zu beachten. Kleine Vogelverzehrer, wie 
z. B. Sperber, müssen anders gefüttert werden als große Abräumer 
wie die Geier. Greife, die auf kurze Distanzen hohe Geschwindig-
keiten erreichen können, z. B. Start- und Pirschfluggreifer (wie 
z. B. Habichte) bzw. Späh- und Stoßfluggreifer (wie z. B. Falken) 
(5), unterliegen in Volieren einer höheren Verletzungsgefahr als 
Gleitstoßgreifer oder Ansitzjäger (wie z. B. Bussarde und Eulen).  

Neben artspezifischen Unterschieden, unterscheidet sich die 
Pflege, vor allem die Vermeidung der Einschleppung von Krank-
heitserregern, bei unterschiedlichen Haltungsformen sehr. Für 
Haltungen mit Publikumsverkehr und/oder häufigem Tierwechsel 
besteht ein wesentlich größeres Infektionsrisiko als z. B. für priva-
te Einzelhaltungen. Darüber hinaus sind die Vögel in Einrichtun-
gen mit Publikumsverkehr den Einflüssen auch unbedachter, je-
denfalls aber kenntnisarmer Menschen ausgesetzt (36), während 
in der Privathaltung nur zuverlässige und eingewiesene Personen 
nahe an die Gehege und Haltungseinrichtungen herantreten kön-
nen, die sich dem Vogel gegenüber adäquat verhalten. 

2. Gestaltung von Greifvogelgehegen 

Die Haltung und Unterbringung der Greifvögel hat einen großen 
Einfluss auf den Gesundheitszustand und das Wohlbefinden der 
Tiere. Im Zuge der Bestandsbetreuung ist es somit für den Tierarzt 
essenziell, Greifvogelgehege bewerten und optimieren zu können. 
Daher sollen im Folgenden einige Hinweise gegeben werden. 

2.1 Grundsätze 

Haltungen für Tiere müssen die Reize, Stoffe, Strukturen und Be-
dingungen bereitstellen, die die Tiere zu Selbstaufbau und Selbst-
erhalt benötigen. Wenn Selbstaufbau und Selbsterhalt gelingen, 
haben die Tiere ihren Bedarf gedeckt und es wird Schaden vermie-
den. Erkennbar sind Schäden anhand ethologischer, physiologi-
scher und morphologischer Symptome (41). Bei Greifvögeln kön-
nen Schäden beobachtet werden, die auf eine Überforderung der 



Anpassungsfähigkeit der Tiere durch die Gestaltung der Haltungs-
einrichtung hinweisen. Hierbei stellt das Anfliegen an unpassende 
Gehegewände bzw. Gehegeeinrichtungen die bedeutendste Scha-
densursache dar. Beobachtet werden hierbei Gefiederschäden, Ver-
letzungen an der Wachshaut oder Lahmheit einer bzw. beider 
Schwingen sowie bakterielle Infektionen (aufsteigend) über Ver-
letzungen von Sohle/Ballen. 

In letzter Zeit ist die Diskussion über Greifvogelgehege vor al-
lem an dem Flächenmaß und der Höhe der Volieren entbrannt. 
Diese Maße spielen jedoch eine nachrangige Rolle gegenüber der 
Gestaltung der Volieren. Außerdem müssen Besonderheiten der 
einzelnen Vögel stärker in den Blickwinkel treten. Neben artspe -
zifischen Unterschieden, sind vor allem auch individuelle Unter-
schiede zwischen einzelnen Vögeln zu beachten, die insbesondere 
auf die mehr oder weniger ausgebildete Vertrautheit mit dem 
Menschen zurückgehen. Greifvogel ist nicht gleich Greifvogel. Un-
terschiede in der Gestaltung der Gehege sind aber auch aufgrund 
des unterschiedlichen Verhaltens der Menschen zu machen, die 
Zugang zu den Gehegen haben. Außer dem Schutz vor Verletzun-
gen müssen die Haltungseinrichtungen für Greifvögel ausreichend 
Bewegungsmöglichkeit, Schutz vor den Unbilden der Witterung 
und ausreichende Rückzugsmöglichkeiten bieten. Die Gestaltung 
der Gehege stellt also einen risikoorientierten vorbeugenden Ge-
sundheitsschutz dar. 

2.1.1 Schutz vor Verletzungen 

Bei den folgenden Betrachtungen sind artspezifische Unterschie-
de im Verhalten der Greifvögel zu beachten. Diese lassen sich am 
besten anhand der von Brüll (5) vorgeschlagenen Einteilung in die 
Flugleistungstypen Start- und Pirschfluggreifer, Späh- und Stoß-
fluggreifer und Gleitstoßgreifer darlegen (siehe auch Gutachten 
der Sachverständigengruppe über Mindestanforderungen an die 
Haltung von Greifvögeln und Eulen, BMELF, 1995 [3], im Folgen-
den nur „Gutachten“ genannt). Außerdem spielen die geographi-
sche Herkunft und das bevorzugte Habitat eine große Rolle. 

Den Prototyp eines Start- und Pirschfluggreifers stellt der Ha-
bicht (Accipiter gentilis) dar, ein weiterer häufig gehaltener Vertre-
ter dieses Flugleistungstyps ist der amerikanische Wüstenbussard 
oder Harris Hawk (Parabuteo unicinctus). Für die Gestaltung des 
Geheges ist bedeutsam, dass Start- und Pirschfluggreifer sehr 
schnell beschleunigen und deshalb schon nach kurzer Zeit eine 
hohe Geschwindigkeit erreichen. Die Verletzungsgefahr durch An-
fliegen an Volierenwände ist bei diesem Flugleistungstyp ganz be-
sonders groß, insbesondere wenn die Voliere zu lang und/oder zu 
wenig strukturiert ist. 

Falken als Späh- und Stoßfluggreifer erreichen zwar eine sehr 
hohe Endgeschwindigkeit, sie beschleunigen jedoch nicht so ra-
sant wie die Start- und Pirschfluggreifer. Auch bei ihnen bergen 
Volieren, in denen sie eine hohe Fluggeschwindigkeit erreichen 
können, eine erhebliche Verletzungsgefahr. 

Gleitstoßgreifer wie der heimische Mäusebussard (Buteo buteo) 
und viele Adlerarten (Aquila spp.) dagegen erreichen in Volieren 

meist keine gefährlichen Geschwindigkeiten, können sich aber an 
Volierengittern verletzen. 

2.1.2 Störanfälligkeit 

Je höher die Störanfälligkeit eines Vogels ist, desto größer ist die 
Verletzungsgefahr. Kleinere Volieren, Sichtschutz an den Volieren-
seiten und eine bessere Innenstrukturierung helfen Schäden zu 
vermeiden. 

Die Störanfälligkeit des Vogels hängt hauptsächlich von seiner 
individuellen Ontogenese ab. Ein zur Beizjagd oder Flugvorfüh-
rung gezähmter (Falknersprache: abgetragener) Vogel, der keine 
Angst vor dem Menschen hat, ist naturgemäß weit weniger stö-
rungsanfällig als ein Vogel, der ausschließlich in einer Voliere oh -
ne näheren Menschenkontakt lebt. Am störungsanfälligsten sind 
erwachsen in Menschenhand geratene Vögel mit mehrjähriger 
„Wildbahnerfahrung“, meist handelt es sich dabei um Pflegefälle. 
Hieraus ergibt sich, dass Rehabilitationsvögel nicht in großen Vo-
lieren untergebracht werden sollten. Da diese Vögel auch in großen 
Volieren freiwillig nicht oder nur wenig fliegen, stellen große Volie-
ren ohnehin keine selbstständige Trainingsmöglichkeit dar (35). 
Auch ganzjährig in Volieren gehaltene Zuchtvögel sind in ange-
messenen, nicht zu großen Volieren unterzubringen. Das BMELF-
Gutachten über die Mindestanforderungen an die Haltung von 
Greifvögeln und Eulen (3) trägt diesen Umständen Rechnung, so-
dass die angegebenen Größen ausreichend sind. 

Neben den individuellen Unterschiede gibt es artspezifische 
Unterschiede. Habichte sind generell sehr schreckhaft und neigen 
bei nur geringfügigen Störungen zu heftigem Fluchtverhalten mit 
entsprechender Verletzungsgefahr. Die amerikanischen Harris 
Hawks dagegen sind wesentlich weniger schreckhaft. Falken und 
Adler stehen bezüglich der Schreckhaftigkeit zwischen diesen bei-
den Extremen. 

2.1.3 Einflussfaktor menschliches Verhalten 

Ausbildung 
Für Beizjagd oder Flugvorführung ausgebildete (abgetragene) Vö-
gel haben keine oder wenig Scheu vor dem Menschen und bekann-
ten Tieren (z. B. Hunden). Diese Eigenschaft verlieren sie jedoch 
teilweise, wenn sie längere Zeit nicht trainiert werden, wie das für 
die jagdfreie Zeit während der Mauser bzw. die vorführungsfreie 
Zeit üblich und sinnvoll ist. Dieses Verwildern ist umso stärker, je 
weniger Kontakt zum Menschen (und zu anderen Einflüssen, z. B. 
dem Hund) in dieser Zeit besteht. 

Publikum 
Die Aktionen von Besuchern in Schauanlagen lassen sich nur 
schwer vorhersehen. Zum Schutz der Vögel muss einkalkuliert 
werden, dass sich manche Personen nicht sachgerecht verhalten 
(36). 
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2.1.4 Bewegungsmöglichkeit 

Tiere handeln nur, wenn eine Handlungsbereitschaft (Motivation) 
vorhanden ist. Bei Greifvögeln stammt die Motivation zum Flie-
gen überwiegend aus den Funktionskreisen Nahrungsaufnahme, 
Feindvermeidung und Reproduktion. Greifvögel fliegen nicht aus 
Fluglust. Das bekannte Segeln der Bussarde in der Thermik, das 
diesen Eindruck leicht entstehen lässt, dient entweder der Revier-
abgrenzung, also dem Fortpflanzungsverhalten, oder dem Auffin-
den von Beute inklusive Kadavern, also der Nahrungssuche (35). 

Es ist zu beachten, dass Vögel ihren Stoffwechsel auf regelmäßig 
wiederkehrende Belastungen, wie z. B. Flug, einstellen. Plötzliche 
Änderungen in der Bewegungsintensität können daher Krankhei-
ten begünstigen oder gar hervorrufen. Wichtigstes Beispiel ist die 
Pododermatitis der Falken, die vor allem nach plötzlicher Ein -
stellung intensiven Flugtrainings auftritt (2, 25). Hierbei ist wich-
tig zu erwähnen, dass nicht die aktuelle Bewegungsmöglichkeit für 
die Krankheitsentstehung entscheiden ist, sondern der plötzliche 
Wechsel zwischen verschiedenen Intensitäten.  

2.1.5 Schutz vor Witterung, Verletzungen und Wildtieren 

Temperaturanforderungen 
Die meisten der in Deutschland gehaltenen Greifvogelarten sind 
winterhart. Genauere Auskunft gibt das Gutachten über Mindest-
anforderungen an die Haltung von Greifvögeln und Eulen des 
BMELF von 1995 (3). Der dort nicht aufgeführte Harris Hawk 
(Syn. Wüstenbussard) (Parabuteo unicinctus) ist ebenfalls winter-
hart. 

Niederschlag und Sonneneinstrahlung 
Etliche Greifvogelarten brüten in offenen Nestern ohne Schutz vor 
Niederschlag und Sonneneinstrahlung und halten sich auch au-
ßerhalb der Brutzeit an ungeschützten Orten auf. Dennoch sollte 
ein Teil der Haltungseinrichtung so überdacht sein, dass der Vogel 
die Möglichkeit hat, sich vor Niederschlag oder Sonneneinstrah-
lung zurückzuziehen. Trotzdem muss der direkte Einfall von Son-
nenlicht als essenziell gegeben sein. Es ist daher sinnvoll, einen Teil 
des Geheges nur mit Drahtgitter und/oder Trallen abzudecken. 
Unter Trallen versteht man auf Lücke angebrachte Holzlatten, ihre 
Innenkanten sollten gebrochen sein. Maschendraht sollte grund-
sätzlich, also auch als Material für die Wand, mit Kunststoff um-
mantelt sein. Bei beiden Materialien muss sichergestellt sein, dass 
der Vogel seinen Kopf nicht durch die Lücken stecken kann. Draht-
gitter als Deckenbegrenzung der Voliere sollte doppelt, im Abstand 
von mindestens 15 cm angebracht sein, sodass kein direkter Kon-
takt zwischen Volieren- und Wildvögeln möglich ist. Wildgreif -
vögel können ansonsten durch das Drahtgitter greifen und Volie-
renvögel schwer verletzen. Dieses Risiko besteht bei der Haltung 
von Adlern sicher weitaus weniger, da die in Deutschland regel-
mäßig vorkommenden Wildgreife die gehaltenen Adler scheuen. 
Eine entsprechende Problematik mit in freier Wildbahn lebenden 
Adlern wird die absolute Ausnahme bleiben. 

Schutz vor Zugluft und Wind, Luftdurchsatz 
Zugluft ist auch für Greifvögel schädlich. Deshalb sollte mindes-
tens ein Teil der Haltungseinrichtung, vorzugsweise der überdach-
te Bereich, mindestens zwei windundurchlässige Wände aufwei-
sen. Bei ganzseitig geschlossenen Volieren ist für ausreichenden 
Luftdurchsatz zu sorgen.  

Rückzugsmöglichkeiten 
Habichte und Sperber schätzen als Waldbewohner Rückzugsmög-
lichkeiten hinter Sichtschutz, sodass sie selbst nicht sehen, was au-
ßerhalb der Voliere geschieht. Dagegen suchen Harris Hawks, als 
Wüstenbewohner, bei vermeintlicher Bedrohung durch Menschen 
Orte mit Rundumsicht auf. Versteckmöglichkeiten werden von ih-
nen nur bei sozialer Konkurrenz im Funktionskreis des Nahrungs-
aufnahmeverhaltens genutzt, ansonsten meiden sie diese Orte. 
Falken und Adler, die überwiegend Felsbewohner sind, schätzen 
ebenfalls den Überblick. Falken suchen zur Brut jedoch gerne ge-
schützte Nischen, bis hin zu geschlossenen Nistkästen auf. 

2.2 Empfehlungen für die Gestaltung  
von Greifvogelgehegen 

Eine detaillierte Beschreibung der unterschiedlichen Haltungsein-
richtungen mit entsprechenden Maßangaben enthält das Gutach-
ten über Mindestanforderungen an die Haltung von Greifvögeln 
und Eulen (3). Im Merkblatt 107 der Tierärztlichen Vereinigung 
für Tierschutz (TVT) (34) finden sich zusätzliche Hinweise zur 
Biologie und Haltungstechnik. Die Leitlinien für eine tierschutz -
gerechte Haltung von Wild in Gehegen des BMELF von 1995 (im 
Folgenden auch nur „Leitlinien“ genannt) (4) nennen Maße für 
die Haltung von Zuchtpaaren in Schauanlagen. Heidenreich (15) 
und Parry Jones (33) geben weitere Beschreibungen zur Einrich-
tung von Volieren aus tierärztlicher Sicht.  

Für Greifvögel in Privathand und in Anlagen ohne Publikums-
verkehr reichen die Maßangaben des Gutachtens (3) aus. Für den 
dort nicht aufgeführten Harris Hawk sind die Maße für Habichte 
anzuwenden. Für Zuchtpaare in Schauanlagen werden die größe-
ren Maße der Leitlinien (4) empfohlen. Von den im Gutachten (3) 
ebenfalls detailliert dargestellten verschiedenen Methoden der 
falknerischen Haltung eignet sich lediglich die Flugdrahtanlage für 
die Haltung von bereits fertig ausgebildeten Vögeln auch außer-
halb der Zeit des eigentlichen Freiflugtrainings. Im Weiteren wird 
auf die falknerische Haltung nicht eingegangen, vielmehr wird auf 
das Gutachten (3) und die Veröffentlichung von Richter und 
Schreyer (36) verwiesen. 

2.2.1 Volierentypen 

Ganzseitig geschlossene Volieren 
Ganzseitig geschlossene Volieren verfügen über blickdichte Wände 
(�Abb. 1). Licht und Luft bekommen sie von oben. Um eine bes-
sere Luftzirkulation zu erreichen, empfehlen sich zusätzlich ca. 
3 cm breite Schlitze in Bodennähe, etwa zwischen dem Fundament 
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und der Volierenwand. Als zusätzlichen Lärmschutz empfiehlt sich 
die Anpflanzung von Hecken oder Büschen von außen an die Vo-
lierenwände.  

Geschlossene Volieren halten Störungen von den Vögeln ab, 
was in vielen Fällen für die Zucht wichtig ist. Außerdem werden 
Verletzungen durch Panikreaktionen, die vor allem bei Habichten 
und Falken häufig auftreten, verhindert. Panikreaktionen können 
insbesondere bei besonders großen (insbesondere langen) Volie-
ren, in denen die Vögel hohe Geschwindigkeiten erreichen, zu Ver-
letzungen bis hin zu Todesfällen führen. Bei Zuchtvögeln stört es 
nicht, wenn nur ein geringer Kontakt zum Menschen besteht. Beiz-
vögel, die während der Mauser in geschlossenen Volieren stehen, 
verwildern stark, was nicht wünschenswert ist (35). Für die Schau-
haltung eignen sich ganzseitig geschlossene Volieren naturgemäß 
nicht. In Rehabilitationsstationen sind geschlossene Volieren da -
gegen gut geeignet, da hierdurch eine Adaptation der Wildtiere an 
den Menschen erschwert wird und sich ständiger Stress nicht men-
schengewöhnter Tiere vermeiden lässt.  

Grundsätzlich, besonders aber bei Rehabilitationsvolieren, sind 
ausreichend Überwachungsmöglichkeiten einzubauen. Dies er-
folgt einfach über den Einbau von Türspionen oder aufwendiger 
durch Kameras. Zusätzlich müssen Klappen zur Futter- und Was-
serversorgung eingeplant werden. Futterklappen mit Futtertisch 
sind Futterrohren weit überlegen, da Futterreste einfacher entfernt 
werden können (33). 

Ganzdrahtvolieren und teilweise geschlossene Volieren 
Ganzdrahtvolieren sind, wenn überhaupt, nur bei besonders ruhi-
gen Vögeln, vor allem bei Harris Hawks und Adlern akzeptabel. Da 
die Verletzungsgefahr, unabhängig von der Volierengröße, ver-
gleichsweise hoch ist, sind diese grundsätzlich nicht zu empfehlen. 
Mindestens eine, besser zwei geschlossene Seiten sollten vorhan-
den sein, um dem Vogel eine Rückzugsmöglichkeit zu bieten. Sol-
che teilweise geschlossenen Volieren erhalten den Kontakt zum 
Menschen besser als geschlossene Volieren, das Verletzungsrisiko 
ist mittelmäßig.  
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Abb. 1 Ganzseitig geschlossene Voliere zur Haltung eines Falken-Zucht-
paares. a) Hinterer Teil. Zu beachten sind: versetzte Anordnung der Wand-
bretter (ermöglicht Luftzirkulation), doppelter Draht als obere Abdeckung 
zur Vermeidung von direktem Wildvogelkontakt, Teilüberdachung der Volie-
re insbesondere im Bereich der Nistplätze mit Sitzmöglichkeiten unter Dach, 
zwei Nistplätze zur freien Horstwahl, seitliche Sitzmöglichkeiten nicht über-
dacht, Kies als Bodengrund auf Naturboden. Wände stehen auf einem 80 cm 
tiefen Betonsockel, um den Zugang von Nagern und Prädatoren durch Gra-
ben zu verhindern. b) Vorderer Teil: Sonnendeck (oben rechts; verhindert das 
Koten ins Wasser), überdachte Sitzmöglichkeit, von außen mittels Klappe 
direkt zugängliche Bademöglichkeit (unten rechts), wasserdurchlässiges Fut-
terbrett, von außen über eine Klappe zu bedienen. 

Fig. 1 Closed aviary for a falcon breeding pair. A) Backside. Please note: 
staggered wall planks to increase air circulation, double mesh at the top to 
avoid direct contact with free-ranging birds, partially covered top in particu-
lar at the nests with resting places below cover, two nesting sites for the pair 
to choose from, additional side placed resting places without cover and 
gravel as substrate on natural soil. The walls are placed on an 80 cm deep 
concrete base to avoid access of rodents and predators through digging. 
b) Front side: sun deck (top right; avoids defecation into the water), covered 
resting place, bath which is accessible from the outside through a clack (bot-
tom right), water permeable feeding board which is also accessible from the 
outside through a clack. 

a) b) 



Flugdrahtanlagen 
Besonders für Habichte, aber ebenso für alle anderen fertig aus-
gebildeten Beizvögel, bieten ausreichend dimensionierte Flug-
drahtanlagen (3) auch in der Mauserzeit genügend Bewegungs-
möglichkeit bei erhaltenem Kontakt zum Menschen (und anderen 
Umwelteinflüssen, z. B. zum Hund) bei geringem Verletzungsrisi-
ko. Hierbei ist jedoch auf ausreichend Schutzmaßnahmen vor ex-
ternen Prädatoren (z. B. Fuchs oder Uhu) zu achten. Dies gilt auch 
für Adler. Flugdrahtanlagen und andere falknerische Haltungsfor-
men eignen sich nicht für den Publikumsbereich von Schauanla-
gen, da die Vögel negativen Übergriffen von Besuchern schutzlos 
ausgesetzt wären (36). 

2.2.2 Volierengrößen 

Wie bereits oben im Detail aufgeführt, reichen für Haltungen oh-
ne Publikumsverkehr die im Gutachten (3) angegebenen Maße 
aus. Bei Haltungen mit Publikumsverkehr stellt die Größe dagegen 
einen relevanten Wert dar. Es geht dabei nicht um die Möglichkeit 
zu ausgedehnten Flügen, die biologisch nicht essenziell und auch 
bei den in den Leitlinien (4) angegebenen Maßen nicht möglich 
sind, sondern um eine ausreichende Rückzugsmöglichkeit. Recht-
eckige Volieren sollten mit der Schmalseite zu den Besucherflächen 
stehen, sodass sich die Vögel in den Raum zurückziehen können. 
Neben der Fläche bietet auch die Höhe eine Möglichkeit, den Ab-
stand zu den Besuchern zu vergrößern. 

2.2.3 Voliereneinrichtung 

Sitzmöglichkeiten in Volieren sollten am Rand angebracht sein. 
Dadurch entsteht ein freier Flugraum in der Mitte. Jede Voliere ist 
mit einer der Größe des Vogels angepassten Trink- und Badeein-
richtung auszustatten. Für Habichte und andere Waldbewohner 
empfiehlt es sich, einen kleinen Teil der Voliere durch eine Sicht-
blende als Rückzugsbereich abzutrennen. Der Bodengrund sollte 
so gestaltet sein, dass er den hygienischen Anforderungen ent-
spricht (siehe Punkt 3.6). Weitere Details zur Voliereneinrichtung 
können der Publikation von Parry Jones (33) entnommen werden. 

3. Tierärztliche Betreuung 
3.1 Risikobewertung verschiedener  
Greifvogelhaltungen 

Bei den folgenden Betrachtungen wird auf Unterschiede zwischen 
den verschiedenen Haltungen hingewiesen. Erfolgt dieser Hinweis 
nicht, trifft er grundsätzlich auf alle Haltungssysteme zu. Die fol-
gende Unterscheidung ist insbesondere für die risikoorientierte 
Bestandsbetreuung aus veterinärmedizinischer Sicht sinnvoll. 
Unterschieden werden: Zuchtanlagen, Ausstellungen (Greifvogel-
schauen mit Freiflug und/oder Volierenhaltung), Beizvögel (für 
falknerische Zwecke gehaltene Greifvögel) und Wildvogelauf-
fangstationen. 

Die risikoorientierte Bestandsbetreuung muss zusätzlich fol-
gende Punkte berücksichtigen: Welches Futter wird verwendet 
(Herkunft, Verarbeitung, Qualität)? Wie hoch ist der Vogelaus-
tausch im Bestand? Wie groß ist der Bestand und wie hoch ist der 
Infektionsdruck z. B. durch Publikumsverkehr? 

Das höchste Infektionsrisiko besteht sicherlich für Tiere in ei-
ner Wildvogelauffangstation. Hier kommt es zu einem fast stän -
digen Austausch von Vögeln mit in der Regel unbekanntem Infek-
tionsstatus. Ausstellungstiere unterliegen allein durch den Publi-
kumsverkehr und das eventuelle Umherreisen bei Veranstaltungen 
ebenfalls einem erhöhten Infektionsdruck. Bei Beizvögeln wech-
selt das Infektionsrisiko je nach Jahreszeit. Während der jagdfreien 
Zeit sind sie in der Regel in Volieren untergebracht und somit meist 
nur über das Futter – das sich gut kontrollieren lässt – und über 
mögliche Kontakte mit Wildvögeln durch die Volierenbegrenzung 
hindurch gefährdet. Beide Faktoren beschreiben jedoch Basisrisi-
ken, die alle Haltungssysteme betreffen. Während der Jagdsaison 
unterliegen Beizvögel jedoch einem höheren Risiko, da sie auf-
grund der Jagd mit Wildtieren (Beute) zusammenkommen. Zu-
dem finden auch gemeinschaftliche Beizjagdveranstaltungen statt, 
bei denen die Tiere indirekten Kontakt über ihre Besitzer haben. 
Das geringste Infektionsrisiko im Jahresverlauf haben Zucht-
bestände, die lediglich dem kaum zu minimierenden Basisrisiko 
(Futter, geringer Wildvogelkontakt) unterliegen. Dies setzt jedoch 
voraus, dass der Vogelaustausch innerhalb des Zuchtbestandes vor 
dem Erstellen einer Risikoanalyse erfragt wird. Dieser erfolgt in der 
Regel selten, je häufiger dieser jedoch stattfindet, desto höher ist 
auch das Risiko.  

Aufgrund dieser Risikoabwägungen sind in den verschiedenen 
Haltungen unterschiedliche Betreuungsintensitäten erforderlich, 
auf die im Folgenden eingegangen werden soll. 

3.2 Bestandsdaten 

Übernimmt man als Tierarzt eine Greifvogelbestandsbetreuung, 
müssen zunächst wichtige Bestandsdetails erfragt werden: Be-
standsgröße (Spezies, Alter, Geschlecht der vorhandenen Tiere), 
Nutzung der einzelnen Tiere (Ausstellung, Zucht, Jagd, Alters-
ruhe), Bestandsfluktuation (Häufigkeit der Bestandzugänge, Her-
kunft der Tiere, Maßnahmen vor Integration der Tiere in den Be-
stand), allgemeiner Umgang und Handling mit den Tieren (wie oft 
erfolgt der Umgang, wie sieht dieser aus, Reisen mit den Tieren, 
Jagd), hygienische Maßnahmen (Häufigkeit der Reinigung und 
ggf. Desinfektion der Volieren oder Stellplätze, Bodensubstrat), 
Futterzusammensetzung (Art, Herkunft, Menge, Futterzusatzstof-
fe), bisherige prophylaktische Maßnahmen (Entwurmungen, 
Impfungen), Anzahl beschäftigter Pfleger (Ausbildung und Sach-
kunde). 

3.3 Bestandsabläufe, Tierseparierung und Quarantäne 

Im Anschluss an die Anamnese ist eine Strukturierung des Bestan-
des zu planen. Hierbei sollten Arbeitsabläufe für regelmäßig wie-
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derkehrende Situationen festgelegt werden (z. B. Futterlieferung, 
Qualitätskontrolle der verwendeten Futtertiere, Futterzuberei-
tung, Neuzugänge, Tiere, die unterwegs waren, kommen zurück, 
Besucherlenkung). 

Es ist darauf zu achten, dass Tiere mit unbestimmtem Infek -
tionsstatus nicht mit Bestandstieren in Kontakt kommen. Jeder 
Bestand ist so zu planen, dass eine Quarantäne, mindestens jedoch 
eine Separierung einzelner Vögel möglich ist. Bei der Einzelhal-
tung von Beizvögeln entfällt dieser Punkt. Im Rahmen dieser „Bio-
security“ sollten die Separier- und Quarantäneeinrichtungen ent-
sprechend ausgestattet sein (eigenes Equipment, Desinfektions-
matten an den Zugängen). 

Greifvögel, die auf Ausstellungen oder unterwegs waren, sollten 
für ca. 5 Tage separiert werden, um das mögliche Auftreten von 
Krankheitssymptomen abzuwarten. Gruppen von Vögeln, die ge-
meinsam unterwegs waren, können gemeinsam vom Restbestand 
separiert werden. Bei Verdachtsdiagnosen bzw. Erkrankungen in 
Kontaktbeständen ist die Inkubationszeit zu berücksichtigen und 
die Separierung entsprechend zu verlängern. Die Dauer der Sepa-
rierung kranker Tiere ist im Einzelfall nach der Differenzialdia -
gnose zu entscheiden. Die Quarantäne von Neuzugängen in Be-
ständen sollte mindestens 4 Wochen betragen. Dies gilt insbeson-
dere für Zuchtbestände, weil Zuchttiere direkten Kontakt unter-
einander haben und Zuchtvolieren insbesondere mit Parasitensta-
dien leicht kontaminieren können. Zusätzlich sind Volierenvögel 
im Zuchtverlauf schlechter kontrollierbar als falknerisch gehaltene 
Einzelvögel. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass in der Greif-
vogelzucht häufig die artifizielle Insemination angewendet wird 
und so auch über die Spermaübertragung ein enger – indirekter – 
Kontakt zwischen Zuchttieren besteht. 

Beim Eingang in die Quarantäne erfolgt eine parasitologische 
und bakteriologische (Anreicherung auf Salmonellen) Unter-
suchung des Kotes sowie eine Blutentnahme zur serologischen 
Untersuchung auf Antikörper gegen aviäres Paramyxovirus 1 und 
Influenza-A-Virus. Eine Untersuchung auf Antikörper gegen das 
West-Nil-Virus erscheint zurzeit in Deutschland nicht erforder-
lich. Die epidemiologische Lage muss jedoch nach Auftreten erster 
Fälle in Österreich beobachtet und gegebenenfalls neu bewertet 
werden. Anzuraten ist eine solche Untersuchung allerdings bei 
Tieren aus endemischen Gebieten (Südeuropa, USA). Zusätzlich 
ist eine Untersuchung eines Dreifach-Tupfers (ein Tupfer in der 
Reihenfolge: Konjunktiva, Choane, Kloake) auf Chlamydophila 
psit taci mittels PCR sinnvoll, um aktuelle Ausscheider zu detek -
tieren. Da viele Greifvögel Antikörper gegen diesen Erreger besit-
zen, erscheint eine serologische Untersuchung nicht sinnvoll (28). 
Ferner empfiehlt sich die Entnahme eines Kropftupfers, der sofort 
lichtmikroskopisch auf das Vorkommen von Trichomonaden un-
tersucht wird. 

Nicht im Rahmen der Bestandsbetreuung notwendig, aber bei 
einer Ankaufsuntersuchung sehr zu empfehlen, ist die röntgenolo-
gische sowie, je nach Befund, endoskopische Untersuchung des 
Tieres, um Organveränderungen oder eine Aspergillose nachwei-
sen zu können. Insbesondere bei Unterhalt einer Auffangstation ist 

eine lückenlose ophthalmoskopische Untersuchung anzuraten. 
Grund hierfür ist, dass okulare Läsionen äußerlich sowie aufgrund 
des primär reflexgeleiteten Verhaltens kaum bzw. nicht erkennbar 
sind, andererseits bei bis zu knapp 40% aller traumatisierten Greif-
vögeln Blutungen im hinteren Augensegment vorkommen (19, 
20). Diese führen bei Nichtbeachtung frequent zu Erblindungen 
und verhindern so eine erfolgreiche Wiederauswilderung bzw. 
bedingen eine Euthanasie. 

Grundsätzlich ratsam ist eine biochemische und hämatologi-
sche Blutuntersuchung. Veränderte Werte geben eventuell Hinwei-
se auf verdeckt vorliegende Erkrankungen. Des Weiteren können 
diese zukünftig als individuelle Vergleichswerte dienen, wenn das 
entsprechende Tier erkrankt (38). 

Im Abstand von 21 Tagen ist die parasitologische und bakte -
riologische Kotuntersuchung zu wiederholen. Treten in der Qua-
rantänezeit Krankheitssymptome auf, sind diese tierärztlich abzu-
klären und die Quarantäne ist entsprechend zu verlängern. Ins-
besondere bei positiven parasitologischen und bakteriologischen 
Befunden ist die Quarantäne um die Behandlungszeit zu verlän-
gern, um den Therapieerfolg zu überprüfen. Positive serologische 
Untersuchungsergebnisse unterliegen teilweise einer gesetzlichen 
Reglementierung, sollten aber in jedem Fall zur Überprüfung des 
Herkunftsbestandes führen. Eine Integration des Tieres in den Be-
stand sollte dann zunächst nicht erfolgen. 

3.4 Futter 

Der betreuende Tierarzt ist beratend in die Fütterung der Greif -
vögel einzubinden. Dies betrifft in erster Linie die Kontrolle der 
Futterqualität. Grundsätzliches zur Futterzusammensetzung für 
Greifvögel würde den Rahmen dieser Empfehlungen sprengen, 
insbesondere da das Futter an die Bedürfnisse der entsprechenden 
Arten angepasst werden muss. Näheres zur Futterzusammenset-
zung bei Greifvögeln ist entsprechender Literatur (8, 9, 11, 39) zu 
entnehmen. Darüber hinaus ist Punkt II.2 des Gutachtens über die 
Mindestanforderung an die Haltung von Greifvögeln und Eulen 
(3) zu beachten.  

Grundsätzlich sollte jedoch die Qualität des Futters überprüft 
werden. Im Straßenverkehr getötete oder mit Geschossen erlegte 
Tiere sind von der Verfütterung auszuschließen. Bei Ersteren ist 
der Gesundheitsstatus (Verhalten etc.) vor dem Tod nicht über-
prüfbar. Des Weiteren können diese Metallreste aus nicht tödli-
chen Schussverletzungen enthalten (wie dies bei geschossenen Tie-
ren nahezu immer der Fall ist), wodurch die Gefahr einer Bleiver-
giftung besteht. Die Verfütterung von selbst gefangenen Beutetie-
ren kann aus ähnlichen Gründen nachteilig sein. Zusätzlich kann 
geschwächtes und somit leichter zu fangendes Wild verschiedene 
Krankheiten und Parasiten übertragen, dies gilt insbesondere bei 
der Verfütterung von Flugwild. Die Beutetiere sind daher vor der 
eventuellen Verfütterung auf bedenkliche Merkmale zu unter-
suchen. Die Verwendung von Tauben ist ebenfalls kritisch zu be-
trachten. Sie sollten vor der Verfütterung eingefroren werden, um 
die bei ihnen regelmäßig vorkommenden Trichomonaden abzutö-
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ten. Es bleibt jedoch das Risiko einer Krankheitsübertragung (Pa-
ramyxovirus 1, vermutlich Herpesvirus) auf die Greifvögel. Dieses 
ist bei Falken ungleich höher als bei Habichtsartigen oder Geiern. 

Optimal ist die Verfütterung von Kleinnagern und Eintags-
küken aus kontrollierter Haltung oder spezieller Futtertierproduk-
tion. Hierbei sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die Futter-
tiere zügig eingefroren wurden. Dies ist bereits daran zu erkennen, 
dass sich in einer gefrorenen Verpackung die einzelnen Tiere leicht 
voneinander lösen lassen und nicht zusammen festgefroren sind. 
Größere Kleinnager (Meerschweinchen, ausgewachsene Ratten) 
sollten stets ausgeweidet eingefroren werden, da sie sonst nicht 
schnell genug durchfrieren. Es ist darauf zu achten, dass die Futter-
tiere nach dem Auftauen hochwertig aussehen. Gefrierbrand, grü-
ne Dotter oder tiefrote, blaurote Beine bei den Eintagsküken oder 
grüne Bauchlappen bei den Kleinnagern sollten zum Verwerfen 
des Futters Anlass geben. Wiederholte Einfrier- und Auftauvorgän-
ge reduzieren die Konzentration an Vitaminen (z. B. Thiamin), was 
zu einem Mangel führen kann (39). Bei reiner Eintagskükenfüt -
terung sollte auf eine ausreichende Kalziumversorgung geachtet 
werden, insbesondere wenn vor der Verfütterung der Dotter der 
Eintagsküken entfernt wird. Optimal ist eine stichprobenartige 
Kontrolle der Futterlieferung, insbesondere bei größeren Bestän-
den. Hierbei darf das Futter nicht angetaut sein und keine der obi-
gen Merkmale aufweisen. Zusätzlich kann eine mikrobiologische 
Untersuchung (insbesondere der Dotter der Eintagsküken) eine 
bereits erfolgte mikrobiologische Besiedlung (z. B. E. coli, Salmo-
nellen) nachweisen. 

Die Aufnahme von Wasser erfolgt bei Greifvögeln in der Regel 
über das Futter. Einige Situationen, z. B. hohe Umgebungstem-
peratur oder Belastung, erhöhen jedoch den Bedarf, sodass eine 
direkte Wasseraufnahme erfolgt. Optimalerweise wird das Wasser 
so gereicht, dass die Vögel auch baden können, was die meisten 
Greifvogelarten gerne in Anspruch nehmen. Wasser sollte stets zur 
Verfügung stehen und regelmäßig gewechselt werden (mindes-
tens: Beizvögel und Vögel in Flugprogrammen täglich, Volieren -
vögel ein- bis zweimal wöchentlich, im Sommer zwei- bis dreimal 
wöchentlich). In Volieren einzeln gehaltene, mausernde, noch gut 
an den Menschen gewöhnte Beizvögel sollten täglich frisches Was-
ser erhalten. 

Eine Besonderheit stellt die Fütterung kranker Greifvögel dar. 
Die Futterzubereitung und die Art des Futters (z. B. kein Gewölle) 
sind anzupassen und sollten stets einem standardisierten Protokoll 
folgen. Hinweise dazu finden sich z. B. in den Publikationen von 
Arent (1) und Chitty (9). 

3.5 Bestandsbesuche und Untersuchungen 

Vor der Übernahme einer Betreuung sind tierärztliche Bestands-
besuche, unabhängig vom Bestand, immer sinnvoll. Die weitere 
Besuchsintensität richtet sich nach der Größe und Ausrichtung 
des Bestands. Der Tierarzt sollte die Örtlichkeiten kennen, um hier 
beratend tätig zu werden und zukünftige Probleme besser lösen 
zu können. Weitere regelmäßige Bestandsbesuche sind bei Haltun-

gen von Beizvögeln (in der Regel ein bis zwei Tiere) nicht notwen-
dig, da diese ohne größeren Aufwand auch in der Praxis vorgestellt 
werden können. Bei Ausstellungs- oder Zuchtbetrieben ist ein 
jährlicher Bestandsbesuch vorzunehmen, um aus objektiver Sicht 
Veränderungen wahrnehmen und beurteilen zu können. Treten in 
einem Bestand Probleme auf (insbesondere bei mehreren Vögeln), 
sind zusätzliche Besuche zur Diagnostik sowie ein engeres Be-
suchsintervall im Anschluss zur Erfolgskontrolle sinnvoll. 

Wildvogelauffangstationen erfordern eine deutlich höhere Be-
suchsintensität (mindestens einmal monatlich), je nach Vogelauf-
kommen und Wechsel der zu rehabilitierenden Vögel. Jeder auf-
gefundene Greifvogel muss bei Einstellung in die Station und vor 
dem Rehabilitationsprozess dem bestandsbetreuenden Tierarzt 
vorgestellt werden. Zusätzlich ist der Verlauf der Rehabilitation 
tierärztlich zu überwachen (17, 22–24, 26, 29, 34). Dies schließt 
regelmäßige Gesundheitskontrollen, insbesondere direkt vor der 
Freilassung, ein. 

Im Zuge der Prophylaxe als wichtigem Bestandteil der tierärzt-
lichen Bestandsbetreuung von Greifvogelhaltungen sind Gesund-
heitskontrollen der Vögel gemäß der Risikobewertung durch-
zuführen. Diese geschehen in der Regel im Rahmen des Bestands-
besuches. Beizvögel sowie Ausstellungstiere aus Flugvorführungen 
befinden sich unter ständiger Kontrolle des Besitzers. Somit wer-
den Änderungen im Verhalten oder im Gesundheitsstatus zeitnah 
wahrgenommen. Auch wenn eine regelmäßige tierärztliche Rou -
tineuntersuchung somit nicht zwingend erforderlich erscheint, ist 
ein jährlicher Tierarztbesuch anzuraten. In diesem Rahmen kön-
nen Abstriche (Trichomonaden) oder auch Blutentnahmen (blut-
chemische, hämatologische Parameter, Titer) durchgeführt wer-
den. Bei dieser Form der Haltung sollte zweimal jährlich eine para-
sitologische und bakteriologische (z. B. auf Salmonellen) Kot-
untersuchung erfolgen, und zwar vor (August/September) und 
nach der Jagdsaison (Februar/März). Kotproben sollten grund-
sätzlich als Sammelkotproben an drei aufeinanderfolgenden Tagen 
von mehreren Kotabsätzen als Mischprobe genommen werden. Im 
positiven Fall erfolgt die Behandlung mit anschließender Kontrol-
le des Therapieerfolgs. Aufgrund der Präpatenz der meisten rele-
vanten Endoparasiten der Greifvögel sind bei entsprechender In-
fektionswahrscheinlichkeit parasitologische Kotuntersuchungen 
in einem Abstand von 3 Monaten angeraten. 

In Beständen mit ganzjähriger Volierenhaltung ist die Kontrol-
le des Einzeltieres schwierig, insbesondere dann, wenn mehrere 
Tiere gemeinsam gehalten werden. Dies erschwert auch mögliche 
Therapien. Im Zuge der hygienischen Maßnahmen im Bestand 
werden kleinere Reinigungen der Volieren mit Vogelbesatz durch-
geführt. Einmal im Jahr sollten die Tiere jedoch herausgefangen 
werden, um eine gründliche Reinigung und gegebenenfalls Des-
infektionsmaßnahmen durchzuführen (siehe unten). Bei diesem 
Anlass erfolgt die tierärztliche Untersuchung. Zunächst wird Kot 
aus verschiedenen Teilen der Voliere als Mischkot parasitologisch 
und bakteriologisch untersucht. Bei den Tieren erfolgt eine All-
gemeinuntersuchung (inkl. Prüfung des Ernährungszustandes) 
und die Entnahme von Kropfabstrichen (Nachweis von Trichomo-
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Tab. 1 Zusammenstellung einiger wichtiger Krankheitserreger beim Vogel 
zur Auswahl geeigneter Desinfektionsmittel aus der DVG-Liste (13) 

Table 1 List of important pathogens in birds to choose appropriate disin-
fectants from the “DVG-list” (13)

Krankheitserreger Typ Krankheits- 
bezeichnung 

Spalte in der 
DVG-Liste 

Salmonella  B Salmonellose 4a 

Escherichia coli B Coliseptikämie 4a 

Campylobacter B Campylobacteriosis 4a 

Chlamydia psittaci B Ornithosis 4a 

Mycoplasma spp. B Mykoplasmose 4a 

Staphylococcus aureus B Staphylokokkose 4a 

Clostridium colinum B Ulzerative Enteritis 4a 

Erysipelothrix  B Rotlauf 4a 

Aspergillus fumigatus Pi Aspergillose 6 

Picornavirus Vn Aviäre Enzephalomyelitis 7a 

Adenovirus  Vn Wachtel-Bronchitis 7a 

Adenovirus Vn Egg-Drop-Syndrom 7a 

Influenzavirus Vb Influenza-A-Infektion  
(Geflügelpest) 

7b 

Paramyxovirus Vb Newcastle-Krankheit 7b 

Retrovirus Vb Retikuloendotheliose 7b 

Pockenviren Vb Pocken 7b 

Kokzidien Pa Kokzidiose 8a 

Kryptosporidien Pa Kryptosporidiose 8a 

Syngamus Pa Luftröhrenwurmbefall 8b 

Askariden Pa Spulwurmbefall 8b 

B = Bakterien; Pi = Pilze; Vn = Viren unbehüllt; Vb = Viren behüllt; Pa = 
Parasiten 
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naden). Zu empfehlen sind zudem eine biochemische und häma-
tologische Blutuntersuchung sowie in Verdachtsfällen oder bei 
entsprechender Seuchenlage serologische Untersuchungen. 

Da die Reinigungsmaßnahmen einige Zeit in Anspruch neh-
men, werden die Tiere nach der Untersuchung für 1–2 Tage fest-
gesetzt. Dies ermöglicht auch notwendige Behandlungen. Da 
Zuchttiere besonderen Belastungen unterliegen und durch die 
Jungvögel vorübergehend ein höherer Besatz in einer Voliere vor-
liegt, empfiehlt sich in diesen Fällen eine zweimal jährliche Unter-
suchung, wobei bei der zweiten Untersuchung in der Routine auf 
die Blutuntersuchung gut verzichtet werden kann. Die umfangrei-
chere Untersuchung sollte nach Beendigung der Zuchtsaison er-
folgen, da hier, bedingt durch Jungvögel, ohnehin größere Rei-
nigungsarbeiten notwendig sind. Die zweite Untersuchung erfolgt 
je nach Wetterlage im Dezember/Januar, also kurz vor Beginn der 
neuen Brutzeit, da auch zu diesem Zeitpunkt Reinigungsarbeiten 
vorgenommen werden sollten. Zusätzlich sind, im Abstand von 
jeweils 3 Monaten, weitere parasitologische Kotuntersuchungen 
angezeigt, denn insbesondere in ganzjährig besetzten Volieren 
kommt es schnell zu einer Kumulation von Endoparasiten, die zu 
einer hohen Belastung der Tiere führen können. Da Wildgreifvögel 
in der Regel mit Endoparasiten behaftet sind (21, 27), muss in 
Wildvogelauffangstationen die Frequenz der Kotprobenunter-
suchung auf monatlich heraufgesetzt werden. 

3.6 Reinigungs-und Desinfektionsmaßnahmen 

Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen stellen einen wichti-
gen Bestandteil der Bestandshygiene dar. Der in der Regel tägliche 
Umgang mit Beizvögeln und Greifvögeln in Flugschauen ermög-
licht problemlos eine Säuberung des Standplatzes des Tieres in 
gleicher Frequenz, sodass hier eine optimale Situation besteht. 
Reinigungsmaßnahmen in besetzten Volieren sind schwierig, da 
die Vögel beim Betreten der Voliere höherem Stress unterliegen. 
Dies betrifft vor allem ganzjährig in Volieren untergebrachte Aus-
stellungsvögel und Zuchttiere. Eine grobe Reinigung von Futter-
resten und größeren Kotansammlungen sollte im Frühjahr/Som-
mer monatlich und im Herbst/Winter alle 2–3 Monate erfolgen. 
Die Frequenz kann so z. B. auf die Zucht abgestimmt werden. Min-
destens einmal, optimalerweise zweimal jährlich, sind die Tiere aus 
der Voliere herauszufangen und die Voliere gründlich zu reinigen, 
insbesondere auch die in aller Regel bekoteten Wandflächen. Dies 
geschieht am besten mittels Hochdruckreiniger.  

Im Zuge dieser Großreinigung kann eine Desinfektion erfol-
gen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass sich Naturböden nicht er-
folgreich desinfizieren lassen, sodass sich die Maßnahme auf Sitz-
gelegenheiten und Wandflächen beschränken kann. Die Desinfek-
tion sollte vornehmlich auf zuvor festgestellte pathogene Erreger 
abzielen. In der Regel wird hierbei Desinfektionsmitteln, die eine 
Wirksamkeit gegen Parasitenstadien aufweisen, der Vorzug gege-
ben. Zusätzlich sollte darauf geachtet werden, das verwendete Des-
infektionsmittel regelmäßig zu wechseln (Vermeidung von Hospi-
talismus) und in der kälteren Jahreszeit Desinfektionsmitteln ohne 

„Kältefehler“ zu verwenden. Das Desinfektionsmittel ist je nach 
Erregernachweis gemäß den Vorgaben der DVG-Liste (10) aus-
zuwählen (�Tab. 1). 

Die Grundfläche einer Voliere sollte optimal zu reinigen sein, 
doch darf es durch die Oberflächenbeschaffenheit nicht zu Schä-
den der Tiere kommen, weswegen Betonflächen ungeeignet er-
scheinen. Naturboden ist dagegen schlecht zu desinfizieren, aber 
grundsätzlich geeignet. Optimalerweise wird Naturboden mit ei-
ner ca. 10 cm hohen Schicht an grobem Kies versehen. Regenwür-
mer, als mögliche parasitäre Stapelwirte, durchwandern den Kies 
in der Regel nicht und können somit auch nicht von den Greif -
vögeln aufgenommen werden. Kot sickert durch den Kies und wird 
durch Regen oder Reinigungswasser in tiefere Schichten befördert, 
wodurch der Kontakt zwischen Vogel und Exkrementen erschwert 
ist. Stellen mit starken Verschmutzungen können leicht ausge -
tauscht werden. Zudem lässt sich grober Kies gut abflammen, 
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sofern bei seitlichen Holzwänden ein Betonsockel vorhanden ist. 
Alle 5–6 Jahre erscheint ein kompletter Austausch der Kiesschicht 
sinnvoll. Bei Naturböden sollte jährlich die oberflächliche Schicht 
durch Abharken entfernt werden. Im Fall starker parasitärer Belas-
tungen muss nach Bedarf (ca. alle 5 Jahre) ein Austausch des Bo-
dens (ca. 20 cm tief) erfolgen, ansonsten empfiehlt sich diese Maß-
nahme alle 10 Jahre. 

In Wildvogelauffangstationen ist die Voliere nach Entlassung 
jedes Greifvogels gründlich zu reinigen und zu desinfizieren. Prin-
zipiell empfiehlt sich hierbei die Verwendung tuberkulozider For-
mulierungen, was in anderen Greifvogelhaltungen nur bei ent-
sprechender Problematik zu berücksichtigen ist. Naturböden eig-
nen sich für Wildvogelstationen aufgrund der schlechten Rei-
nigungsmöglichkeiten nicht. Weitere Ausführungen zur Boden-
beschaffenheit finden sich in der Publikation von Parry-Jones (33). 

3.7 Impfungen 

Schutzimpfungen stellen eine wichtige prophylaktische Maßnah-
me im Rahmen einer tierärztlichen Bestandsbetreuung dar. Für 
Greifvögel stehen derzeit jedoch keine kommerziell erhältlichen 
Impfstoffe zur Verfügung, weshalb bei den folgenden Betrachtun-
gen die gesetzlichen Rahmenbedingungen Beachtung finden müs-
sen. Zudem sind klinische Tests zur Evaluation von Impfstoffen an 
Greifvögeln die Ausnahme. Somit wird häufig auf Erfahrungswer-
te zurückgegriffen. Jedes Impfprogramm sollte daher individuell 
an einen Bestand angepasst werden. Hierzu sind insbesondere die 
eingangs erwähnte Risikoanalyse, die aktuelle Seuchenlage sowie 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Betracht zu ziehen. 

Grundsätzlich ist eine Impfung gegen das aviäre Paramyxo -
virus 1 (APMV-1) sinnvoll. Auf Flugwild jagende Beizvögel haben 
Kontakt zu Wildvögeln, in deren Population das Virus latent vor-
kommen kann (18). Volierenvögel werden häufig mit Teilen aus 
Geflügel- und Taubenschlachtungen gefüttert und können Kon-
takt zu Wildvögeln haben, beides stellt ein Infektionsrisiko dar. 
Ausstellungstiere sind durch den Besucherverkehr gefährdet. Ein-
zelvögel, z. B. der Beizhabicht, der nur Kaninchen jagt und mit 
Kleinnagern gefüttert wird, tragen ein sehr geringes Risiko, sodass 
auf eine Impfung verzichtet werden kann. Als Impfstoffe sollten 
ausschließlich Inaktivatvakzinen verwendet werden, da die Viru-
lenz einer Lebendvakzine nur an Hühnern getestet wurde und der 
Impfstoff für andere Vögel durchaus pathogen sein kann (12). Ei-
ne Grundimmunisierung erfolgt durch zweimalige Applikation im 
Abstand von 4 Wochen, gefolgt von einer jährlichen Auffrischung. 
Detaillierte Studien hierzu fehlen allerdings. Die Empfehlungen 
beruhen auf eigenen klinischen Erfahrungen sowie denen einiger 
Kollegen, vor allem aus dem mittleren Osten, wo eine flächen-
deckende Impfung der Greifvögel gegen APMV-1 erfolgt (31, 40). 

Des Weiteren sollte eine Impfung gegen Influenzavirus A 
Typ H5 überlegt werden, insbesondere dann, wenn auf Wasserwild 
gebeizt wird. Aber auch die Verfütterung von Vogelteilen stellt 
grundsätzlich ein Risiko dar. Es konnte gezeigt werden, dass ein In-
fluenza-A-H5N1-Virus aus einem Schwan (Cygnus olor) hoch-

pathogen für Falken war und zum raschen Tod führte. Eine Imp-
fung schützte nicht nur vor der klinischen Erkrankung und dem 
Tod durch diesen Erreger, sondern reduzierte auch die Virusaus-
scheidung infizierter, aber geimpfter Tiere (30). Dies ist ein wich-
tiger Baustein im Bestandsschutz. Da die Impfung gegen Influen-
zavirus A Typ H5 jedoch einer gesonderten gesetzlichen Regelung 
unterliegt, muss sie gut abgewogen und im Einzelfall behördlich 
genehmigt werden. Insbesondere der grenzüberschreitende Ver-
kehr mit gegen Influenzavirus A Typ H5 geimpften Tieren ist meist 
nicht möglich. Somit empfiehlt sich die Imfpung nicht für Beiz -
vögel, mit denen auch im Ausland gejagt werden soll. Gleiches gilt 
für Greifvögel reisender Flugvorführungen. Für Zucht- und Aus-
stellungsbestände ist die Impfung aber durchaus zu empfehlen, da 
genetisch wertvolle Tiere geschützt sind und die Ausbreitung der 
Infektion im Bestand deutlich erschwert wird. 

Aus den USA ist bekannt, dass das West-Nil-Virus zu tödlichen 
Infektionen bei Greifvögeln führt und in Beständen hohe Morbi-
ditäts- und Mortalitätsraten erreicht (37). Da es über stechende 
Insekten übertragen wird, besteht für alle Greifvögel ein Risiko, 
ungeachtet der Haltungsform. Impfungen wurden an Greifvögeln 
erfolgreich getestet (16), sodass sie einen guten Schutz gegen die 
Erkrankung zu bieten scheinen. Im Nachbarland Österreich kam 
es bereits zu tödlichen Fällen einer West-Nil-Virusinfektion (43), 
weshalb die Verbreitung des Virus gut beobachtet werden sollte. 
Sobald Fälle in Deutschland auftreten, ist eine Impfung dringend 
zu empfehlen. Bis dahin kann auf eine solche verzichtet werden. 

Sicher schützende Impfstoffe gegen andere Erkrankungen sind 
beim Greifvogel nicht bekannt, wenngleich es Versuche mit Po-
cken- oder Herpesvirusvakzinen gab. Bestandsspezifische Vakzi-
nen gegen bakterielle Erreger (14) bilden bei auftretenden Proble-
men ein wichtiges Werkzeug im Rahmen des Bestandsschutzes. 
Von einer Routineanwendung in der Fläche muss jedoch abge-
sehen werden. 

3.8 Sektionen 

Bei Todesfällen in Beständen sollten die verendeten Tiere unbe-
dingt einer Sektion unterzogen werden. Dies gilt auch dann, wenn 
die Todesursache anscheinend bekannt ist (z. B. nach Traumata). 
Sektionen spiegeln eine Bestandssituation sehr gut wider und kön-
nen über noch nicht klinisch manifest vorliegende Probleme im 
Bestand Aufschluss geben. Eine Sektion liefert immer umfangrei-
chere Ergebnisse als jede Untersuchung am lebenden Tier. Parasi-
tologische und bakteriologische Untersuchungen sollten Routine 
sein. Die histologische Untersuchung von Lunge, Milz, Leber und 
Niere (als minimaler Probenumfang) können Aufschlüsse über 
Umweltbelastungen sowie Infektionen geben. In Verdachtsfällen 
sind die Untersuchungen entsprechend zu erweitern. In Kleinstbe-
ständen (bis fünf Tiere) ist die Sektion von Tieren nur von gerin-
gem Bestandsinteresse (insbesondere bei bekannter Todesursa-
che), sollte aber bei unklaren Todesfällen immer erfolgen. Bei Ein-
zelvogelhaltung liegt das Sektionsinteresse lediglich beim Besitzer. 



Schlussbetrachtung 

Durch die Neuregelung des Bundesnaturschutzgesetzes (6) ist zu 
erwarten, dass bei Tierärzten vermehrt Anfragen zur Betreuung 
von Wildtierbeständen, somit auch Greifvogelhaltungen einge -
hen. Dies ist aus Sicht des Tierschutzes sicher sinnvoll. Im Bereich 
der Greifvögel liegen schon umfangreiche Erfahrungswerte sowie 
gesetzliche Bestimmungen und Empfehlungen (3) vor. Da diese 
durch Fachleute erstellt wurden, sich in den vergangenen Jahren 
bewährt haben und keine grundlegenden neuen verhaltensbiolo-
gischen Erkenntnisse hinzugekommen sind, erscheint eine Über-
arbeitung nicht notwendig. Andererseits gab es in der Vogelmedi-
zin, vor allem im Bereich der Greifvögel, große medizinische Fort-
schritte und neue Erkenntnisse, die umfangreich dargestellt wur-
den und auf die in der Bestandsbetreuung zurückgegriffen werden 
sollte. Dieser Artikel kann nicht alle Details wiedergeben. Als Leit-
linie bildet er die Basis zur Beurteilung und Betreuung von Greif-
vogelhaltungen, neben der auch die hier angeführte Literatur be-
rücksichtigt werden muss. 

Interessenskonflikt 
Die Autoren bestätigen, dass kein Interessenskonflikt besteht. 
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